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Öffnungszeiten

Telefonische Kontakte:

Bürgerbüro: 09263 949-0

Bürgermeister: 09263 949-10

Standesamt: 09263 949-23

Mo. bis Fr.: 09:00 bis 12:00 Uhr

Tourismus: 09263 949-25

Notdienst Wasser: 09261 507-200

Adresse:

96337 Ludwigsstadt

Kasse: 09263 949-21

Telefon: 09263 949-0

Bauamt 09263 949-15

Mo. u. Do.: 14:30 bis 17:30 Uhr

Bauhofleiter: 09263 949-17

Freibad: 09263 1623

Telefax: 09263 949-40

Nach Vereinbarung gerne auch

außerhalb dieser Zeiten.

Lauensteiner Straße 1

E-Mail: info@ludwigsstadt.de

Dienstag- und Mittwochnachmittag

ist die Verwaltung telefonisch von

14:00 bis 16:00 Uhr erreichbar.

E-Mail: heide.zipfel@ludwigsstadt.de

Trebes GmbH, Kehlbach

Nächste Ausgabe: Mai/Juni

Erscheinungstag: 28. April 2021

Internet: www.ludwigsstadt.de
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amtlichen Bekanntmachungen ist 
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Telefon: 09263 949-11

Druck:
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Wir bieten:

Ÿ konjunkturunabhängiges Beschäftigungsverhältnis im

öffentlichen Dienst

Ÿ Teamfähigkeit, Hilfs- und Einsatzbereitschaft

Ÿ betriebliche Altersvorsorge über die Zusatzversorgungskassen

Ÿ selbständige Arbeitsweise

Ÿ Führerschein Klasse C (spätestens 12 Monate nach Einstellung 

erforderlich)

Ÿ zeitgemäßes, modernes Arbeitsumfeld

Ÿ vielseitige, eigenständige und verantwortungsvolle Tätigkeit

Ÿ bürgernahes Denken und Handeln

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – 

bestenfalls in elektronischer Form (PDF-Format) - bis spätestens 14. März 

2021 an die Stadt Ludwigsstadt, Lauensteiner Straße 1, 96337 

Ludwigsstadt, personal@ludwigsstadt.de. Für nähere Auskünfte steht 

Ihnen Bürgermeister Timo Ehrhardt unter der Rufnummer 09263/949-10 

gerne zur Verfügung.

Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungen nicht zurückgesandt, 

sondern zu gegebener Zeit datenschutzrechtskonform vernichtet werden.

Ÿ Bereitschaft zur Arbeit im Freien auch bei schlechter Witterung

Ÿ Vergütung nach TVöD (voraussichtlich Entgeltgruppe 5)

Ÿ Flexibilität bei der Arbeitszeit (Dienstzeit auch am Wochenende)

Ÿ Unterhalt und Pflege von Straßen, Wegen und Plätzen

Ÿ Unterstützung von Veranstaltungen aller Art in der Großgemeinde

Die Stadt Ludwigsstadt sucht zum 1. Juli 2021 einen

Mitarbeiter im Bauhof (m/w/d)
Vollzeit (39 Stunden/Woche)

Ihr Aufgabengebiet umfasst sortiert nach Schwerpunkten:

Ÿ Winterdienst (mit Räumfahrzeug / von Hand)

Wir erwarten:

Ÿ eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gärtner (m/w/d) - 

Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau oder in einem 

vergleichbaren, handwerklich geprägten Ausbildungsberuf

Ÿ überdurchschnittliche handwerkliche Kenntnisse und Fähigkeiten

Ÿ Unterhalt und Pflege städtischer Grünanlagen und Einzelgehölze

Ÿ Unterhalt und Pflege von Liegenschaften

Ÿ Mitarbeit bei allen sonst anfallenden Tätigkeiten des

Bauhofbetriebes
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Ziele und Zwecke der Planung

Im Regionalplan wird ausgeführt, dass die 

Probleme im Bereich Umweltschutz und 

langfristige Sicherung der Energieversor-

gung sich auf Dauer nur durch die Nutzung 

von umweltverträglichen Energiequellen 

wie z.B. Wasserkraft,  Sonnen- und 

Umweltenergie, Windkraft, Biomasse, 

Klärgas, Müll und Erdwärme lösen lassen, 

die erneuerbar oder nach menschlichen 

Maßstäben unerschöpflich sind. Es ist 

deshalb notwendig,  al le technisch 

möglichen und wirtschaftlich sowie 

ökologisch vertretbaren neuen Technolo-

gien zu nutzen, durch die sich der Energie-

bedarf reduzieren lässt oder neue 

Energiequellen erschlossen werden 

können.

für den Entwurf des 

Bebauungsplanes „PV-Anlage 

an der Kläranlage Ludwigs-

stadt“ – beschleunigtes 

Verfahren der Innenent-

wicklung nach §13a BauGB

der Stadt Ludwigsstadt über 

die Durchführung der öffent-

lichen Auslegung gemäß § 3 

Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Gemäß § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustel-

len, sobald und soweit es für die städte-

bauliche Entwicklung und Ordnung 

erforderlich ist.

Durch die Bauleitplanung soll die Reali-

sierung einer Freiflächenphotovoltaik-

anlage auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 417 

und 418 der Gemarkung Ludwigsstadt 

ermöglicht werden, die vorwiegend der 

Deckung des Strombedarfs der städti-

schen Kläranlage dient.

Eine Empfehlung zur Durchführung der 

Maßnahme erfolgte im Rahmen eines 

Energieaudits für kommunale Liegen-

schaften.

Amtliche

Bekanntmachung

Durchführung der öffentlichen Auslegung 

nach § 3 Abs.2 BauGB

Flur-Nrn. Erläuterung

417 und 418 TF

Es ist beabsichtigt, die Flächen im Zuge der 

Aufstellung des Bebauungsplanes als 

Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik 

gemäß §11 Abs.2 BauNVO auszuweisen.

Der Geltungsbereich sowie die Lage im 

Stadtgebiet sind aus untenstehenden 

nicht maßstäblichen Lageplänen ersicht-

lich.

Da es aufgrund der aktuellen pande-

mischen Lage vorübergehend zu Auflagen 

im Parteiverkehr kommen kann, wird ge-

beten, die Einsichtnahme gegebenenfalls 

vorher telefonisch, per E-Mail oder 

postalisch anzumelden. Dies dient der 

Sicherstellung der Einhaltung von Ab-

stands- und Hygieneregeln.

Mit der Ausarbeitung des Planes und der 

Durchführung des Verfahrens ist das 

Ingenieurbüro IVS aus Kronach beauftragt.

Der gebill igte und zur öffentlichen 

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes 

„PV-Anlage an der Kläranlage Ludwigs-

stadt“ der Stadt Ludwigsstadt und die Be-

gründung in der Fassung vom 28.01.2021 

können im Zeitraum vom 08. März 2021

bis 12. April 2021 im Bauamt der Stadt 

Ludwigsstadt, Zimmer 204, Lauensteiner 

Straße 1, 96337 Ludwigsstadt, während 

folgender Zeiten: Mo. bis Fr. 09:00 bis 

12:00 Uhr, Mo. und Do. 14:30 bis 17:30 Uhr 

eingesehen werden.

Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen 

Sitzung vom 04.02.2021 den Entwurf für 

den Bebauungsplan „PV-Anlage an der 

Kläranlage Ludwigsstadt“ der Stadt 

Ludwigsstadt gebilligt. Der Geltungsbe-

reich umfasst rund 1.220m² und Grund-

stücke bzw. Teilflächen (TF) von Grund-

stücken folgender Flur-Nummern der 

Gemarkung Ludwigsstadt:

Gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 BauGB wird 

bekannt gemacht, dass der Bebauungs-

plan im beschleunigten Verfahren ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung nach 

§ 2 Abs. 4 BauGB geändert werden soll.

Gemäß § 13a Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 

Satz 1 BauGB wird von der Angabe nach § 3 

Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbe-

zogener Informationen verfügbar sind, 

abgesehen.

Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 

Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V.m. § 3 

BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre 

Hinweise zur formalen Durchführung des 

Verfahrens

Der Inhalt der ortsüblichen Bekannt-

machung sowie die nach § 3 Abs. 2 S. 1 

BauGB auszulegenden Unterlagen sind 

während der Auslegung gemäß § 4a Abs. 4 

BauGB in das Internet auf der Seite der 

Stadt Ludwigsstadt unter Bekannt-

machungen eingestellt und können unter 

der Adresse https://www.ludwigsstadt.de/

rathaus-serv ice/rathaus/amtl iche-

bekanntmachungen/ eingesehen und 

abgerufen werden. Die Unterlagen sind 

ebenfalls über das zentrale Internetportal 

des Freistaats Bayern einzusehen.

Während der Auslegung können Stellung-

nahmen (schriftlich oder mündlich zur 

Niederschrift) bei der Verwaltung vorge-

bracht werden.

Da das Ergebnis der Behandlung der 

Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe 

der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 

fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 

bei der Beschlussfassung über die Bauleit-

planung unberücksichtigt bleiben können, 

sofern die Gemeinde den Inhalt nicht 

kannte und nicht hätte kennen müssen 

und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 

der Bauleitplanung nicht von Bedeutung 

ist.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

nach dem Gesetz über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVPG) wird im Rahmen 

dieses Verfahrens nicht durchgeführt.

Hinweis zum Datenschutz:

Das Verfahren wird gemäß § 13a BauGB 

durchgeführt, da die nach § 13a Abs. 1 

BauGB maßgebliche zulässige Gesamt-

grundfläche durch die Planung nicht 

überschritten wird.

- Tätige in der ambulanten oder
 stationären Versorgung von Per-
 sonen mit Demenz oder geistiger
 Behinderung 

- Personal in medizinischen Ein-
 richtungen mit engem Kontakt zu
 vulnerablen Gruppen

- Personen im Alter von ≥75 – 79
 Jahren

- Personal mit besonders hohem
 Expositionsrisiko in medizinischen
 Einrichtungen, in Rettungsdiensten
 und in den Impfzentren etc.

- Andere Tätige in Senioren- und
 Altenpflegeheimen mit Kontakt zu
 den Bewohnern

- Personen mit Down-Syndrom
 (Trisomie 21)

Stufe 2:

- Personen in Institutionen mit einer
 Demenz oder geistigen Behinderung

- Pflegepersonal in der ambulanten
 und stationären Altenpflege

- Personal mit hohem Expositions-
 risiko in medizinischen Ein-
 richtungen

- Personen im Alter von ≥ 80 Jahren

BRK-Kreisgeschäftsführer Roland Beier-
waltes sprach ebenfalls die gute Ko-
operation an und informierte zugleich über 
die Situation in den BRK-Heimen sowie 
über die Impfbereitschaft des Rettungs-
personals. Das BRK sei jederzeit offen für 
Informationen und stehe in der Kommuni-
kation für einen transparenten Weg. Diese 
Transparenz, für die auch der Landkreis 
stehe, ist laut Landrat Klaus Löffler ein 
eminent wichtiger Punkt in der Bewäl-
tigung der Corona-Krise: „Wir machen 
wirklich alles Menschenmögliche, um den 
Landkreis gut durch die Pandemie zu 
bringen.“

Sollte eine Online-Anmeldung nicht 
möglich sein, kann die Registrierung auch 

telefonisch über die Impfhotline des 
Landkreises Kronach (09261/678-666) 
erfolgen. Die Hotline ist erreichbar Montag 
bis Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie an 
Samstagen von 10 bis 14 Uhr. 

Im Landkreis Kronach wurden seit Beginn 
der Impfungen gegen das Corona-Virus 
3214 Erstimpfungen verabreicht; 794 
Personen haben bereits ihre zweite Impf-
dosis erhalten. Außerdem haben sich bis 
dato rund 5000 Menschen für einen Impf-
termin registriert. Darüber und über
die Impfstrategie des Landkreises in-
formierte Landrat Klaus Löffler in einer 
Videokonferenz mit den Fraktionsvor-
sitzenden des Kreistages. „Wir haben uns 
von Beginn an dafür entschieden, zu-
nächst in den Pflege- und Senioren-
heimen zu impfen, was sich mit Blick auf 
die zwischenzeitlich sehr hohe Inzidenz-
zahl von annähernd 300 als richtig 
erwiesen hat. Durch dieses Vorgehen bin 
ich überzeugt, dass wir deutlich ausge-
prägtere Ausbrüche verhindern konnten“, 
betonte Landrat Klaus Löffler mit dem 
Verweis auf mittlerweile stabile Verhält-
nisse nicht nur in den Heimen, sondern im 
gesamten Landkreis.

Wie der Landrat weiter erklärte, seien am 
Wochenende Briefe an alle über 80-
Jährigen mit dem Hinweis auf die Möglich-
keit der Registrierung für einen Impftermin 
verschickt worden. Man habe bewusst
so lange gewartet, um weitestgehend 
stabile Verhältnisse in der Planbarkeit der 
durchzuführenden Impfungen gewähr-
leisten zu können. „Es hätte niemandem 
geholfen, wenn wir angesichts der zur 
Verfügung stehenden Impfdosen Termine 
vergeben hätten ohne die Sicherheit, 
diese tatsächlich durchführen zu können. 
Deshalb sind wir mit unserer Strategie auf 
dem richtigen Weg“, betonte der Landrat 
und unterstrich dies mit der nun vor-
liegenden Anweisung des zuständigen 
Ministeriums, Senioren- und Pflege-
heimen prioritär zu behandeln.

Weil es in der Öffentlichkeit mitunter 
Diskussionen hinsichtlich der Priorisierung 
von zu impfenden Personen gibt, er-
läuterte Ralf Schmidt als Verwaltungsleiter 
des Impfzentrums die aktuelle Vorgehens-
weise, die sich bewährt habe. „An oberster 
Stelle steht für uns die Qualität. Damit 
Impfdosen nicht verfallen, sind wir von 
Beginn an der Empfehlung gefolgt, einen 
Reserve-Impfplan aufzustellen“, betonte 
Schmidt. Wenn Impfdosen übrig sind, 
müsse schnell gehandelt werden, weil 
diese nach dem Aufziehen maximal sechs 
Stunden haltbar sind. Gerade an Wochen-
enden sowie an Sonn- und Feiertagen sei 
die kurzfristige Erreichbarkeit von impf-
willigen Personen nicht immer gewähr-
leistet. Deshalb greife man in solchen 
Situationen auf die Reserve-Impfpläne 
zurück, auf denen sich Personen aus den 
Bereichen des Katastrophenschutzes 
beziehungsweise der Rettungsorganisa-
tionen befinden. Dabei handele es sich im 
Schwerpunkt ebenfalls um Personen, die 

in der Impfverordnung der Stufe 1 (siehe 
rechts) zuzuordnen sind. Ralf Schmidt bat 
angesichts des „sensiblen Impfthemas“ 
um Verständnis, dass nicht jeder sofort 
zum Zug kommen kann: „Es geht nicht 
alles auf einmal, aber wir sind auf einem 
sehr guten Weg.“ 

Landrat Klaus Löffler hob die große Be-
deutung der in Rettungsorganisationen 
tätigen Personen hervor: „Gerade in den 
schwierigen Phasen, als in manchen 
Heimen aufgrund von Corona-Infektionen 
das Personal weggebrochen ist, konnte 
hauptsächlich dank des Einsatzes auch 
vieler Ehrenamtlicher der Betrieb aufrecht 
erhalten werden. Das kann man gar nicht 
hoch genug anerkennen.“ In diesem Zu-
sammenhang ging der Landrat allgemein 
auf die seit Pandemie-Beginn bestehen-
den Herausforderungen ein, von denen 
viele aufgrund der guten Zusammen-
arbeit aller Beteiligter gemeistert werden 
konnten: „Man muss auch einmal sehen, 
was bereits geleistet wurde. Und darauf 
können wir durchaus stolz sein“, lobte er 
die vielen helfenden Hände in den unter-
schiedlichsten Bereichen. 

Von Seiten der Fraktionsvorsitzenden gab 
es breite Zustimmung für den einge-
schlagenen Weg. Begrüßt wurde zudem 
der informative Themenaustausch, der 
regelmäßig stattfinden soll. 

Aktuell können sich Bürgerinnen und 
Bürger für eine Impfung registrieren. Die 
Impf-Termine werden dann vom Impf-
zentrum nach der allgemein gültigen 
Prioritätsliste (siehe rechts) vergeben, 
welche wiederum auch von Impfstoff-
lieferungen abhängig sind. Die Kontakt-
aufnahme zum Impfling erfolgt durch das 
Impfzentrum. Die Impfregistrierung ist 
online möglich unter

Allgemeine Infos zur Impfregistrierung gibt 
es im Internet unter

https://impfzentren.bayern

Stufenplan für Impfungen

Das RKI empfiehlt in einem Stufenplan 
folgende Impfreihenfolge (nachstehend 
die Stufen 1 und 2; die weiteren Stufen 
können der Homepage des RKI ent-
nommen werden):

https://impfzentren.bayern/citizen/ 

Stufe 1: 

Registrierung für Impftermin

- Bewohner von Senioren- und
 Altenpflegeheime
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Ziele und Zwecke der Planung

Im Regionalplan wird ausgeführt, dass die 

Probleme im Bereich Umweltschutz und 

langfristige Sicherung der Energieversor-

gung sich auf Dauer nur durch die Nutzung 

von umweltverträglichen Energiequellen 

wie z.B. Wasserkraft,  Sonnen- und 

Umweltenergie, Windkraft, Biomasse, 

Klärgas, Müll und Erdwärme lösen lassen, 

die erneuerbar oder nach menschlichen 

Maßstäben unerschöpflich sind. Es ist 

deshalb notwendig,  al le technisch 

möglichen und wirtschaftlich sowie 

ökologisch vertretbaren neuen Technolo-

gien zu nutzen, durch die sich der Energie-

bedarf reduzieren lässt oder neue 

Energiequellen erschlossen werden 

können.

für den Entwurf des 

Bebauungsplanes „PV-Anlage 

an der Kläranlage Ludwigs-

stadt“ – beschleunigtes 

Verfahren der Innenent-

wicklung nach §13a BauGB

der Stadt Ludwigsstadt über 

die Durchführung der öffent-

lichen Auslegung gemäß § 3 

Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Gemäß § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustel-

len, sobald und soweit es für die städte-

bauliche Entwicklung und Ordnung 

erforderlich ist.

Durch die Bauleitplanung soll die Reali-

sierung einer Freiflächenphotovoltaik-

anlage auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 417 

und 418 der Gemarkung Ludwigsstadt 

ermöglicht werden, die vorwiegend der 

Deckung des Strombedarfs der städti-

schen Kläranlage dient.

Eine Empfehlung zur Durchführung der 

Maßnahme erfolgte im Rahmen eines 

Energieaudits für kommunale Liegen-

schaften.

Amtliche

Bekanntmachung

Durchführung der öffentlichen Auslegung 

nach § 3 Abs.2 BauGB

Flur-Nrn. Erläuterung

417 und 418 TF

Es ist beabsichtigt, die Flächen im Zuge der 

Aufstellung des Bebauungsplanes als 

Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik 

gemäß §11 Abs.2 BauNVO auszuweisen.

Der Geltungsbereich sowie die Lage im 

Stadtgebiet sind aus untenstehenden 

nicht maßstäblichen Lageplänen ersicht-

lich.

Da es aufgrund der aktuellen pande-

mischen Lage vorübergehend zu Auflagen 

im Parteiverkehr kommen kann, wird ge-

beten, die Einsichtnahme gegebenenfalls 

vorher telefonisch, per E-Mail oder 

postalisch anzumelden. Dies dient der 

Sicherstellung der Einhaltung von Ab-

stands- und Hygieneregeln.

Mit der Ausarbeitung des Planes und der 

Durchführung des Verfahrens ist das 

Ingenieurbüro IVS aus Kronach beauftragt.

Der gebill igte und zur öffentlichen 

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes 

„PV-Anlage an der Kläranlage Ludwigs-

stadt“ der Stadt Ludwigsstadt und die Be-

gründung in der Fassung vom 28.01.2021 

können im Zeitraum vom 08. März 2021

bis 12. April 2021 im Bauamt der Stadt 

Ludwigsstadt, Zimmer 204, Lauensteiner 

Straße 1, 96337 Ludwigsstadt, während 

folgender Zeiten: Mo. bis Fr. 09:00 bis 

12:00 Uhr, Mo. und Do. 14:30 bis 17:30 Uhr 

eingesehen werden.

Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen 

Sitzung vom 04.02.2021 den Entwurf für 

den Bebauungsplan „PV-Anlage an der 

Kläranlage Ludwigsstadt“ der Stadt 

Ludwigsstadt gebilligt. Der Geltungsbe-

reich umfasst rund 1.220m² und Grund-

stücke bzw. Teilflächen (TF) von Grund-

stücken folgender Flur-Nummern der 

Gemarkung Ludwigsstadt:

Gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 BauGB wird 

bekannt gemacht, dass der Bebauungs-

plan im beschleunigten Verfahren ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung nach 

§ 2 Abs. 4 BauGB geändert werden soll.

Gemäß § 13a Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 

Satz 1 BauGB wird von der Angabe nach § 3 

Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbe-

zogener Informationen verfügbar sind, 

abgesehen.

Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 

Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V.m. § 3 

BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre 

Hinweise zur formalen Durchführung des 

Verfahrens

Der Inhalt der ortsüblichen Bekannt-

machung sowie die nach § 3 Abs. 2 S. 1 

BauGB auszulegenden Unterlagen sind 

während der Auslegung gemäß § 4a Abs. 4 

BauGB in das Internet auf der Seite der 

Stadt Ludwigsstadt unter Bekannt-

machungen eingestellt und können unter 

der Adresse https://www.ludwigsstadt.de/

rathaus-serv ice/rathaus/amtl iche-

bekanntmachungen/ eingesehen und 

abgerufen werden. Die Unterlagen sind 

ebenfalls über das zentrale Internetportal 

des Freistaats Bayern einzusehen.

Während der Auslegung können Stellung-

nahmen (schriftlich oder mündlich zur 

Niederschrift) bei der Verwaltung vorge-

bracht werden.

Da das Ergebnis der Behandlung der 

Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe 

der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 

fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 

bei der Beschlussfassung über die Bauleit-

planung unberücksichtigt bleiben können, 

sofern die Gemeinde den Inhalt nicht 

kannte und nicht hätte kennen müssen 

und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 

der Bauleitplanung nicht von Bedeutung 

ist.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

nach dem Gesetz über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung (UVPG) wird im Rahmen 

dieses Verfahrens nicht durchgeführt.

Hinweis zum Datenschutz:

Das Verfahren wird gemäß § 13a BauGB 

durchgeführt, da die nach § 13a Abs. 1 

BauGB maßgebliche zulässige Gesamt-

grundfläche durch die Planung nicht 

überschritten wird.

- Tätige in der ambulanten oder
 stationären Versorgung von Per-
 sonen mit Demenz oder geistiger
 Behinderung 

- Personal in medizinischen Ein-
 richtungen mit engem Kontakt zu
 vulnerablen Gruppen

- Personen im Alter von ≥75 – 79
 Jahren

- Personal mit besonders hohem
 Expositionsrisiko in medizinischen
 Einrichtungen, in Rettungsdiensten
 und in den Impfzentren etc.

- Andere Tätige in Senioren- und
 Altenpflegeheimen mit Kontakt zu
 den Bewohnern

- Personen mit Down-Syndrom
 (Trisomie 21)

Stufe 2:

- Personen in Institutionen mit einer
 Demenz oder geistigen Behinderung

- Pflegepersonal in der ambulanten
 und stationären Altenpflege

- Personal mit hohem Expositions-
 risiko in medizinischen Ein-
 richtungen

- Personen im Alter von ≥ 80 Jahren

BRK-Kreisgeschäftsführer Roland Beier-
waltes sprach ebenfalls die gute Ko-
operation an und informierte zugleich über 
die Situation in den BRK-Heimen sowie 
über die Impfbereitschaft des Rettungs-
personals. Das BRK sei jederzeit offen für 
Informationen und stehe in der Kommuni-
kation für einen transparenten Weg. Diese 
Transparenz, für die auch der Landkreis 
stehe, ist laut Landrat Klaus Löffler ein 
eminent wichtiger Punkt in der Bewäl-
tigung der Corona-Krise: „Wir machen 
wirklich alles Menschenmögliche, um den 
Landkreis gut durch die Pandemie zu 
bringen.“

Sollte eine Online-Anmeldung nicht 
möglich sein, kann die Registrierung auch 

telefonisch über die Impfhotline des 
Landkreises Kronach (09261/678-666) 
erfolgen. Die Hotline ist erreichbar Montag 
bis Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie an 
Samstagen von 10 bis 14 Uhr. 

Im Landkreis Kronach wurden seit Beginn 
der Impfungen gegen das Corona-Virus 
3214 Erstimpfungen verabreicht; 794 
Personen haben bereits ihre zweite Impf-
dosis erhalten. Außerdem haben sich bis 
dato rund 5000 Menschen für einen Impf-
termin registriert. Darüber und über
die Impfstrategie des Landkreises in-
formierte Landrat Klaus Löffler in einer 
Videokonferenz mit den Fraktionsvor-
sitzenden des Kreistages. „Wir haben uns 
von Beginn an dafür entschieden, zu-
nächst in den Pflege- und Senioren-
heimen zu impfen, was sich mit Blick auf 
die zwischenzeitlich sehr hohe Inzidenz-
zahl von annähernd 300 als richtig 
erwiesen hat. Durch dieses Vorgehen bin 
ich überzeugt, dass wir deutlich ausge-
prägtere Ausbrüche verhindern konnten“, 
betonte Landrat Klaus Löffler mit dem 
Verweis auf mittlerweile stabile Verhält-
nisse nicht nur in den Heimen, sondern im 
gesamten Landkreis.

Wie der Landrat weiter erklärte, seien am 
Wochenende Briefe an alle über 80-
Jährigen mit dem Hinweis auf die Möglich-
keit der Registrierung für einen Impftermin 
verschickt worden. Man habe bewusst
so lange gewartet, um weitestgehend 
stabile Verhältnisse in der Planbarkeit der 
durchzuführenden Impfungen gewähr-
leisten zu können. „Es hätte niemandem 
geholfen, wenn wir angesichts der zur 
Verfügung stehenden Impfdosen Termine 
vergeben hätten ohne die Sicherheit, 
diese tatsächlich durchführen zu können. 
Deshalb sind wir mit unserer Strategie auf 
dem richtigen Weg“, betonte der Landrat 
und unterstrich dies mit der nun vor-
liegenden Anweisung des zuständigen 
Ministeriums, Senioren- und Pflege-
heimen prioritär zu behandeln.

Weil es in der Öffentlichkeit mitunter 
Diskussionen hinsichtlich der Priorisierung 
von zu impfenden Personen gibt, er-
läuterte Ralf Schmidt als Verwaltungsleiter 
des Impfzentrums die aktuelle Vorgehens-
weise, die sich bewährt habe. „An oberster 
Stelle steht für uns die Qualität. Damit 
Impfdosen nicht verfallen, sind wir von 
Beginn an der Empfehlung gefolgt, einen 
Reserve-Impfplan aufzustellen“, betonte 
Schmidt. Wenn Impfdosen übrig sind, 
müsse schnell gehandelt werden, weil 
diese nach dem Aufziehen maximal sechs 
Stunden haltbar sind. Gerade an Wochen-
enden sowie an Sonn- und Feiertagen sei 
die kurzfristige Erreichbarkeit von impf-
willigen Personen nicht immer gewähr-
leistet. Deshalb greife man in solchen 
Situationen auf die Reserve-Impfpläne 
zurück, auf denen sich Personen aus den 
Bereichen des Katastrophenschutzes 
beziehungsweise der Rettungsorganisa-
tionen befinden. Dabei handele es sich im 
Schwerpunkt ebenfalls um Personen, die 

in der Impfverordnung der Stufe 1 (siehe 
rechts) zuzuordnen sind. Ralf Schmidt bat 
angesichts des „sensiblen Impfthemas“ 
um Verständnis, dass nicht jeder sofort 
zum Zug kommen kann: „Es geht nicht 
alles auf einmal, aber wir sind auf einem 
sehr guten Weg.“ 

Landrat Klaus Löffler hob die große Be-
deutung der in Rettungsorganisationen 
tätigen Personen hervor: „Gerade in den 
schwierigen Phasen, als in manchen 
Heimen aufgrund von Corona-Infektionen 
das Personal weggebrochen ist, konnte 
hauptsächlich dank des Einsatzes auch 
vieler Ehrenamtlicher der Betrieb aufrecht 
erhalten werden. Das kann man gar nicht 
hoch genug anerkennen.“ In diesem Zu-
sammenhang ging der Landrat allgemein 
auf die seit Pandemie-Beginn bestehen-
den Herausforderungen ein, von denen 
viele aufgrund der guten Zusammen-
arbeit aller Beteiligter gemeistert werden 
konnten: „Man muss auch einmal sehen, 
was bereits geleistet wurde. Und darauf 
können wir durchaus stolz sein“, lobte er 
die vielen helfenden Hände in den unter-
schiedlichsten Bereichen. 

Von Seiten der Fraktionsvorsitzenden gab 
es breite Zustimmung für den einge-
schlagenen Weg. Begrüßt wurde zudem 
der informative Themenaustausch, der 
regelmäßig stattfinden soll. 

Aktuell können sich Bürgerinnen und 
Bürger für eine Impfung registrieren. Die 
Impf-Termine werden dann vom Impf-
zentrum nach der allgemein gültigen 
Prioritätsliste (siehe rechts) vergeben, 
welche wiederum auch von Impfstoff-
lieferungen abhängig sind. Die Kontakt-
aufnahme zum Impfling erfolgt durch das 
Impfzentrum. Die Impfregistrierung ist 
online möglich unter

Allgemeine Infos zur Impfregistrierung gibt 
es im Internet unter

https://impfzentren.bayern

Stufenplan für Impfungen

Das RKI empfiehlt in einem Stufenplan 
folgende Impfreihenfolge (nachstehend 
die Stufen 1 und 2; die weiteren Stufen 
können der Homepage des RKI ent-
nommen werden):

https://impfzentren.bayern/citizen/ 

Stufe 1: 

Registrierung für Impftermin

- Bewohner von Senioren- und
 Altenpflegeheime
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Notfalldienste und Servicenummern

Wasserversorgung der Stadt Ludwigsstadt

 Störungshotline 09261 507-200

Servicenummern Bayernwerk

Technischer Kundenservice

  Tel. 0941 28003311 / Fax 0941 28003312

  Baustrom/Hausanschluss, Anschluss Photovoltaik, 

  Kabellegepläne, Gasleitungspläne

Zähler- u. Messeinrichtungen

  Tel. 0941 28003377 / Fax 0941 28003378

Zählerstand

 Serviceteam Jahresablesung 0871 96560160

Feuerwehr-Notruf  110 oder 112

Die 116 117 ist kostenfrei. Unter dieser Nummer erfahren 

Sie außerhalb der Sprechzeiten der Arztpraxen, welcher Arzt 

Bereitschaft hat und was zu tun ist. 

In lebensbedrohlichen Notfällen wenden Sie sich bitte sofort 

an die Rettungsleitstelle: 112

Störungsnummer Gas   0941 28003355

(Meldungen werden zu Ihrer Sicherheit aufgezeichnet.)

 Zwischenablesung, Abmeldung

 Serviceteam Einspeiser 0871 96560010
Bestattungen Neubauer/Köstner, Nordhalben 09267 1416 o. 

 8166

Bezirkskaminkehrermeister

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern

unter 116 117 oder 01805 - 191212

Störungsnummer Strom 0941 28003366

Die 01805 191212 ist weiterhin kostenpflichtig.

Bestattungen Pabstmann, Kronach 09261 3419

Bestattungshaus Hofmann & Ludwig, Saalfeld 03671 527788

Kabelfernsehen / KabelDSL Ludwigsstadt

 Michael Korn 09263 297571

Heiko Stauch, Hauptstraße 24, 96355 Tettau, Tel. 09269 / 

9869141 oder kaminkehrermeister-heiko-stauch@gmx.de

(Mit dem Handy ist keine Ortsnetz-Vorwahl mehr 

notwendig!)

Für kleinere technische Hilfeleistungen ist die Feuerwehr 

zusätzlich unter Tel. 0151-70112121 zu erreichen.

Zugelassene Bestattungsinstitute auf den städtischen 

Friedhöfen:

Bestattungsinstitut Krässe, Ludwigsstadt 09261 91611

Bestattungsinstitut Pluschke, Kronach 09261 2255

Infotag am Samstag, 13.03.2021 ab 09:30 Uhr

Wollt ihr euch schon vorher informieren, findet ihr alle 

wichtigen Infos auf unserer Homepage kzg.de.

Kaspar-Zeuß-Gymnasium: Frankenwaldgymnasium:

Sollte dies aufgrund des Infektionsgeschehens nicht möglich 

sein, ist für Samstag, den 24. April 2021, ein Ausweichtermin 

vorgesehen.

Telefonhotline zum Übertritt:

Sollte der Infotag leider nicht stattfinden können, werden 

auch  ganz unkompliziert Termine  organisiert!

Auf jeden Fall kann man sich bereits jetzt ein interaktives Bild 

vom FWG machen. Hierfür hat die Schule eine eigene 

Website rund um das Thema „Übertritt ans FWG“ gestaltet. 

Die Website findet man unter www.fwg-digital.de.

0 92 61 / 50 456 – 0, (Mo bis Fr von 9:00 bis 14:00 Uhr)

Email: sekretariat@kzg.de

Das Frankenwald-Gymnasium plant seinen großen Informa-

tionstag für Samstag, den 20. März 2021, zwischen 9:00 

und 12:00 Uhr.

Gerne kann man hierbei auch erfahren, was sich hinter dem 

Begriff der „Mit-Mach-Schule“ verbirgt.

Darüber hinaus kann man bei offenen Fragen unter 

09261/62120 auch telefonisch den direkten Kontakt zum 

FWG herstellen.

Schulnachrichten - (Übertritt an die weiterführenden Schulen)

Abfallbeseitigung (Feiertagsregelung Ostern)

Die Abfuhr von Dienstag, 30.03. wird auf Montag, 29.03. vorverlegt. In Lauenhain wird die Abfuhr von Mittwoch, 31.03. auf 

Dienstag, 30.03. verschoben. Die Abfuhr von Dienstag, 06.04. verschiebt sich auf Mittwoch, 07.04. und in Lauenhain von Mitt-

woch, 07.04. auf Donnerstag, 08.04.2021.
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Lesen Sie weiter auf Seite 7

Fortsetzung von Seite 3

Die Lage kann dem nachfolgenden Über-

sichtsplan entnommen werden.

Ludwigsstadt, 24.02.2021

gez. Timo Ehrhardt, Erster Bürgermeister

Der Geltungsbereich ist wie folgt 

umgrenzt:

Der Stadtrat der Stadt Ludwigsstadt hat 

am 28.05.2020 beschlossen, den Bebau-

ungsplan „Thünahof-Ost“ zu ändern. 

Vorgesehen ist die Einplanung einer 

Straßenverbindung im Südteil des Bau-

gebietes, zur Anbindung an die Thüna-

hofer Straße (Kreisstraße KC 26).

 Im Norden durch Teile der Flur-Nrn. 438 

(Thünahofer Straße), 894, 894/4, 894/5 

und 895, Gemarkung Ludwigsstadt

Im Osten durch Teile der Flur-Nr. 895, 

Gemarkung Ludwigsstadt

Im Süden durch Teile der Flur-Nrn. 438 

(Thünahofer Straße), 895/9, 895/13 und 

895, Gemarkung Ludwigsstadt

◊ ◊ ◊

Bekanntmachung

über die erneute öffentliche 

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB zum Entwurf des 

Bebauungsplans „Thünahof-

Ost“

Ÿ Stellungnahme des Landratsamtes 

Kronach (22.07.2020):

- SG Naturschutzrecht: Bezüglich der 

Durchführung des Baugebietes

- SG Wasserrecht: Bezüglich der Ein-

leitung von Niederschlagswasser in 

das Grundwasser

a) aus der Beteiligung nach § 4 Abs. 1

 BauGB:

Versickerung und Niederschlags-

wasser

Als davon wesentliche umweltbezogene 

Stellungnahmen werden im Rahmen der 

erneuten öffentlichen Auslegung mit 

ausgelegt:

Ÿ Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt 

Kronach (21.07.2020):

bzgl. des Schutzes von Mutterboden; 

bzgl. der Ableitung von Schmutzwäs-

sern und der dazu erforderlichen 

Genehmigungsbescheide für die 

Mischwasserbehandlung und die 

Kläranlage und bzgl. der zu beachten-

den Vorgaben bei der Versickerung 

von Niederschlagswasser

Der Planentwurf mit Begründung liegt in 

der Zeit vom 04.03. bis 18.03.2021 im 

Rathaus der Stadt Ludwigsstadt, Lauen-

steiner Straße 1, 96337 Ludwigsstadt, im

2. Stock (Zimmer 204) erneut gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB öffentlich aus.

Die Frist ist gemäß § 4a Abs. 3 Satz 3 

BauGB auf zwei Wochen verkürzt, des 

weiteren können gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 

BauGB Stellungnahmen nur zu den ge-

änderten oder ergänzten Teilen abge-

geben werden. (Aufnahme einer Aus-

gleichsfläche; Einfügen von Sichtdrei-

ecken und Aufnahme von Hinweisen zur 

Oberflächenentwässerung). Eine detail-

lierte Angabe der Änderungen wird den 

Unterlagen zur öffentlichen Auslegung 

beiliegen.

Die Planunterlagen sowie die Bekannt-

machung können während der ge-

nannten Frist auch im Internet unter 

www. ludwigsstadt .de  e ingesehen 

werden.

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche 

von 0,1641 ha und beinhaltet Teile der 

Flur-Nrn. 438 (Thünahofer Straße), 894, 

894/4, 894/5, 895, 895/9 und 895/13, 

Gemarkung Ludwigsstadt.

Im Westen durch Teile der Flur-Nrn. 438

Die Geltungsbereiche können dem nach-

folgenden Detaillageplan entnommen 

werden.

Des Weiteren wird dem Eingriff eine 

Fläche für Ausgleichsmaßnahmen in der 

unmittelbaren Umgebung zugewiesen. 

Der Bereich mit den Ausgleichsmaß-

nahmen liegt innerhalb der Flurnummer 

895, Gemarkung Ludwigsstadt.

Der Planentwurf ist von der Planungs-

gruppe Strunz, Ingenieurgesellschaft 

mbH in Bamberg, ausgearbeitet und vom 

Stadtrat nach Änderung am 04.02.2021 

erneut gebilligt worden.

(Thünahofer Straße), Gemarkung 

Ludwigsstadt

Stellungnahme ohne Absenderangaben 

abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 

über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 

Informationen entnehmen Sie bitte dem 

Formblatt „Datenschutzrechtliche Infor-

mationspflichten im Bauleitplanver-

fahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Während dieser Auslegungsfrist können 

Stellungnahmen (schriftlich oder zur 

Niederschrift) abgegeben werden. Nicht 

fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 

können bei der Beschlussfassung über 

den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, 

sofern die Stadt Ludwigsstadt deren Inhalt 

nicht kannte und nicht hätte kennen 

müssen und deren Inhalt für die Recht-

mäßigkeit des Bauleitplans nicht von 

Bedeutung ist.

Wasserrecht

Naturschutz

Ÿ Stellungnahmen zu

Bodenschutz

Abwasserbeseitigung und Gewässer-

schutz

Folgende Arten umweltbezogener Infor-

mationen sind verfügbar und werden mit 

ausgelegt:

Ÿ Das Kapitel 5 Umweltbelange als Teil 

der Begründung zur Bebauungsplan-

Änderung (Einwirkungen der BBP-

Änderung auf mögliche Schutzguter, 

mögliche Schutzgebiete und Biotope 

sowie Ausgleichsmaßnahmen)

Des weiteren liegen vor:
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Feuerwehr-Notruf  110 oder 112
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nahmen liegt innerhalb der Flurnummer 

895, Gemarkung Ludwigsstadt.

Der Planentwurf ist von der Planungs-

gruppe Strunz, Ingenieurgesellschaft 

mbH in Bamberg, ausgearbeitet und vom 

Stadtrat nach Änderung am 04.02.2021 

erneut gebilligt worden.

(Thünahofer Straße), Gemarkung 

Ludwigsstadt

Stellungnahme ohne Absenderangaben 

abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 

über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 

Informationen entnehmen Sie bitte dem 

Formblatt „Datenschutzrechtliche Infor-

mationspflichten im Bauleitplanver-

fahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Während dieser Auslegungsfrist können 

Stellungnahmen (schriftlich oder zur 

Niederschrift) abgegeben werden. Nicht 

fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 

können bei der Beschlussfassung über 

den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, 

sofern die Stadt Ludwigsstadt deren Inhalt 

nicht kannte und nicht hätte kennen 

müssen und deren Inhalt für die Recht-

mäßigkeit des Bauleitplans nicht von 

Bedeutung ist.

Wasserrecht

Naturschutz

Ÿ Stellungnahmen zu

Bodenschutz

Abwasserbeseitigung und Gewässer-

schutz

Folgende Arten umweltbezogener Infor-

mationen sind verfügbar und werden mit 

ausgelegt:

Ÿ Das Kapitel 5 Umweltbelange als Teil 

der Begründung zur Bebauungsplan-

Änderung (Einwirkungen der BBP-

Änderung auf mögliche Schutzguter, 

mögliche Schutzgebiete und Biotope 

sowie Ausgleichsmaßnahmen)

Des weiteren liegen vor:
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23. Stadt-Apotheke, Teuschnitz

01. Mühlen-Apotheke, Marktrodach

28. Frankenwald-Apotheke, Tettau

26. Markt-Apotheke, Pressig

24. Markt-Apotheke, Ludwigsstadt

30. Stausee-Apotheke, Nordhalben

 Süd-Stern-Apotheke, Kronach

27. Neue Apotheke, Föritztal

 Frankenwald-Apotheke, Küps

22. Stern-Apotheke, Kronach

29. Markt-Apotheke, Mitwitz

 Markt-Apotheke, Steinwiesen

02. Loquitz-Apotheke, Probstzella

03. Rennsteig-Apotheke, Steinbach/W.

04. Stern-Apotheke, Kronach

06. Markt-Apotheke, Ludwigsstadt

25. Sonnen-Apotheke, Stockheim

MAI

05. Stadt-Apotheke, Teuschnitz

25. Markt-Apotheke, Pressig

09. Markt-Apotheke, Pressig

FEBRUAR

24. Sonnen-Apotheke, Stockheim

03. Loquitz-Apotheke, Probstzella

22. Neue Apotheke, Föritztal

 Frankenwald-Apotheke, Küps

24. Markt-Apotheke, Mitwitz

 Markt-Apotheke, Steinwiesen

26. Mühlen-Apotheke, Marktrodach

20. Sonnen-Apotheke, Stockheim

11. Frankenwald-Apotheke, Tettau

30. Stadt-Apotheke, Teuschnitz

19. Markt-Apotheke, Ludwigsstadt

05. Stern-Apotheke, Kronach

06. Stadt-Apotheke, Teuschnitz

10. Neue Apotheke, Föritztal

Frankenwald-Apotheke, Küps

26. Neue Apotheke, Föritztal

 Frankenwald-Apotheke, Küps

27. Frankenwald-Apotheke, Tettau 

07. Markt-Apotheke, Ludwigsstadt

MÄRZ

01. Stausee-Apotheke, Nordhalben

 Süd-Stern-Apotheke, Kronach

02. Mühlen-Apotheke, Marktrodach

28. Markt-Apotheke Mitwitz

 Markt-Apotheke, Steinwiesen

04. Rennsteig-Apotheke, Steinbach/W.

08. Sonnen-Apotheke, Stockheim

13. Süd-Stern-Apotheke, Kronach

 Stausee-Apotheke, Nordhalben

14. Mühlen-Apotheke, Marktrodach

15. Loquitz-Apotheke, Probstzella 

12.   Markt-Apotheke, Mitwitz

 Markt-Apotheke, Steinwiesen

16. Rennsteig-Apotheke, Steinbach/W.

17. Stern-Apotheke, Kronach

18. Stadt-Apotheke, Teuschnitz

21. Markt-Apotheke, Pressig

23. Frankenwald-Apotheke, Tettau

25. Stausee-Apotheke, Nordhalben

 Süd-Stern-Apotheke, Kronach

27. Loquitz-Apotheke, Probstzella

28. Rennsteig-Apotheke, Steinbach/W.

29. Stern-Apotheke, Kronach

31. Markt-Apotheke, Ludwigsstadt

APRIL

01. Sonnen-Apotheke, Stockheim

04. Frankenwald-Apotheke, Tettau

05.  Markt-Apotheke, Mitwitz

 Markt-Apotheke, Steinwiesen

03. Neue Apotheke, Föritztal

 Frankenwald-Apotheke, Küps

06. Süd-Stern-Apotheke, Kronach

 Stausee-Apotheke, Nordhalben

07. Mühlen-Apotheke, Marktrodach

08. Loquitz-Apotheke, Probstzella 

09. Rennsteig-Apotheke, Steinbach/W.

02. Markt-Apotheke, Pressig

10. Stern-Apotheke, Kronach

14. Markt-Apotheke, Pressig

15. Neue Apotheke, Föritztal

 Frankenwald-Apotheke, Küps

19. Mühlen-Apotheke, Marktrodach

12. Markt-Apotheke, Ludwigsstadt

13. Sonnen-Apotheke, Stockheim

16. Frankenwald-Apotheke, Tettau

17. Markt-Apotheke, Mitwitz

 Markt-Apotheke, Steinwiesen

21. Rennsteig-Apotheke, Steinbach/W.

11. Stadt-Apotheke, Teuschnitz

18. Stausee-Apotheke, Nordhalben

 Süd-Stern-Apotheke, Kronach

20. Loquitz-Apotheke, Probstzella

1 Schlüssel mit Anhänger, 2 Schlüssel am Ring mit kl. Stofftier, 1 Stockschirm, 1 Brille mit Etui, 1 Handy (unvollständig),

1 Paar Kinderschuhe (rosa), 2 Schlüssel am Karabinerhaken, 1 Handy, 1 Kleidersack weiß, 1 Schlafsack schwarz,

1 elektr. Heizdecke grau, 1 roter Fingerhandschuh, 1 Kinderwagen, 1 Paar Handschuhe

Fundsachen

lAmts- und Mitteilungsblatt der Stadt Ludwigsstadt  24.02.2021 Seite 7  

Lesen Sie weiter auf Seite 9

Fortsetzung von Seite 5

für jeden weiteren Hund 60,00 Euro 

jährlich

Ludwigsstadt, 24.02.2021

Die Hundesteuer beträgt

für den ersten Hund  40,00 Euro 

jährlich

Hundesteuer für das Jahr 2021

gez. Timo Ehrhardt, Erster Bürgermeister

Gemäß der Hundesteuersatzung der 

Stadt Ludwigsstadt vom 14.12.2006, ist 

das Halten eines über vier Monate alten 

Hundes steuerpflichtig.

Noch nicht gemeldete Hunde bitte um-

gehend in der Stadtkasse, Zimmer-Nr. 201 

anmelden.

◊ ◊ ◊

Der Steuersatz hat sich gegenüber dem 

Vorjahr nicht geändert. Aus diesem 

Grunde werden für das Jahr 2021 keine 

Steuerbescheide erstellt.

Die zu zahlende Hundesteuer ist am 

01.04.2021 zur Zahlung fällig. Wurde eine 

SEPA-Einzugsermächtigung ertei lt , 

werden die fälligen Steuern abgebucht.

Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt

(§ 6 Hundesteuersatzung) für

1. Hunde, die in Einöden oder Weilern 

gehalten werden.

3. Zuchthunde (§ 7 Hundesteuer-

satzung).

Anstelle der Bescheide erfolgt die Fest-

setzung der Hundesteuer durch diese 

öffentliche Bekanntmachung. 

2. Jagdhunde.

Die letzte Hundemarke hat weiterhin 

Gültigkeit. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Datenschutz:

b) aus der Beteiligung nach § 4 Abs. 2

 BauGB:

Ÿ Stellungnahme des Landratsamtes 

Kronach (04.12.2020):

- SG Naturschutzrecht: Bezüglich  

Biotopverlust durch Eingriff und 

Ausgleichsmaßnahme

- SG Wasserrecht: Bezüglich des 

Abfangens von Oberflächenwässer 

der Erschließungsstraße vor der 

Kreisstraße

Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 

Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 

BauGB und dem BayDSG. Sofern Stellung-

nahme ohne Absenderangaben abge-

geben werden, ergeht keine Mitteilung 

über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 

Informationen können dem Formblatt 

„Datenschutzrechtliche Informations-

pflichten im Bauleitplanverfahren“ 

entnommen werden, das ebenfalls 

öffentlich ausliegt.

Für die Freiwilligen Feuerwehren wird im 

Jahr 2021 ein Budget in Höhe von rd. 

24.000 € für Beschaffungen bereitgestellt. 

Hinzu kommt die Ersatzbeschaffung des 

Mannschaftstransportwagens der FFW 

Ebersdorf mit Kosten in Höhe von voraus-

sichtlich 60.000 €. Für die FFW Lauenstein 

wird für das Jahr 2022 die Beschaffung 

eines Löschfahrzeuges LF 10 EC-Line als 

Ersatz für das LF 8/6 eingeplant. Die 

Kosten belaufen sich auf rd. 300.000 €. 

Der Freistaat Bayern unterstützt die 

Beschaffung durch einen Zuschuss in 

Höhe von 73.500 €.

Auch für den Bauhof Ludwigsstadt steht 

die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 

an. Im Gremium wurde das Fahrzeugkon-

zept diskutiert. Für den Unimog (Baujahr 

2004) wird als Ersatz nun ein Unimog-

Geräteträger oder die Beschaffung eines 

Kommunaltraktors geprüft. Der 7,5-

Tonnen-Lkw soll durch einen 15-Tonnen-

Gegen diese Steuerfestsetzung kann 

innerhalb einer Frist von einem Monat, die 

mit dem Tag der wirksamen Bekannt-

machung zu laufen beginnt, entweder 

Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 

unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) 

werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-

schutzanträgen zum Verwaltungs-

gericht seit 01.07.2004 grundsätzlich 

ein Gebührenvorschuss zu 

entrichten.

Aus dem Rathaus

Der Stadtrat tagte

Aufgrund der Corona-Beschränkungen 

wurde im November/Dezember auf die 

Abhaltung einer Stadtratssitzung ver-

zichtet. Stattdessen fand eine Sitzung des 

Bau- und Hauptausschusses statt.

Dabei stellten Markus Rempfer und 

Manuel Wambach vom Betriebsführer 

Südwasser die aktuellen Maßnahmen im 

Bereich der Abwasserbeseitigung vor. Im 

Ablaufbereich des RÜB Ebersdorf soll 

Verstopfungen durch Einbau eines zusätz-

lichen Schachtes vorgebeugt werden. Die 

Kosten belaufen sich auf ca. 10.000 €. Für 

die Geruchsbelästigung im Bereich der 

Schule Ludwigsstadt, verursacht durch die 

Einleitungen aus der Druckleitung Lauen-

hain, soll ein Lösungskonzept erarbeitet 

werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 

Niederschrift einzulegen bei der Stadt 

Ludwigsstadt, Lauensteiner Straße 1, 

96337 Ludwigsstadt. Sollte über den 

Widerspruch ohne zureichenden Grund in 

angemessener Frist sachlich nicht ent-

schieden werden, so kann Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bay-

reuth, Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, 

schriftlich oder zur Niederschrift des 

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

dieses Gerichts erhoben werden. Die 

Klage kann nicht vor Ablauf von drei 

Monaten seit der Einlegung des Wider-

spruchs erhoben werden, außer wenn 

wegen besonderer Umstände des Falles 

eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 

muss den Kläger, den Beklagten Stadt 

Ludwigsstadt und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen und soll 

einen bestimmten Antrag enthalten. Die 

zur Begründung dienenden Tatsachen 

und Beweismittel sollen angegeben, der 

angefochtene Bescheid soll in Urschrift 

oder in Abschrift beigefügt werden. Der 

Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-

schriften für die übrigen Beteiligten bei-

gefügt werden.

Die Klage ist bei dem Bayerischen Ver-

waltungsgericht in Bayreuth, Friedrich-

straße 16, 95444 Bayreuth, schriftlich oder 

zur Niederschrift des Urkundsbeamten 

der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu 

erheben. Die Klage muss den Kläger, den 

Beklagten Stadt Ludwigsstadt und den 

Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-

nen und soll einen bestimmten Antrag 

enthalten. Die zur Begründung dienenden 

Tatsachen und Beweismittel sollen ange-

geben, der angefochtene Bescheid soll in 

Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 

sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-

ten beigefügt werden.

- Die Widerspruchseinlegung und 

Klageerhebung in elektronischer 

Form (z.B. durch E-Mail) ist 

unzulässig.
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23. Stadt-Apotheke, Teuschnitz

01. Mühlen-Apotheke, Marktrodach

28. Frankenwald-Apotheke, Tettau

26. Markt-Apotheke, Pressig

24. Markt-Apotheke, Ludwigsstadt

30. Stausee-Apotheke, Nordhalben

 Süd-Stern-Apotheke, Kronach

27. Neue Apotheke, Föritztal

 Frankenwald-Apotheke, Küps

22. Stern-Apotheke, Kronach

29. Markt-Apotheke, Mitwitz

 Markt-Apotheke, Steinwiesen

02. Loquitz-Apotheke, Probstzella

03. Rennsteig-Apotheke, Steinbach/W.

04. Stern-Apotheke, Kronach

06. Markt-Apotheke, Ludwigsstadt

25. Sonnen-Apotheke, Stockheim

MAI

05. Stadt-Apotheke, Teuschnitz

25. Markt-Apotheke, Pressig

09. Markt-Apotheke, Pressig

FEBRUAR

24. Sonnen-Apotheke, Stockheim

03. Loquitz-Apotheke, Probstzella

22. Neue Apotheke, Föritztal

 Frankenwald-Apotheke, Küps

24. Markt-Apotheke, Mitwitz

 Markt-Apotheke, Steinwiesen

26. Mühlen-Apotheke, Marktrodach

20. Sonnen-Apotheke, Stockheim

11. Frankenwald-Apotheke, Tettau

30. Stadt-Apotheke, Teuschnitz

19. Markt-Apotheke, Ludwigsstadt

05. Stern-Apotheke, Kronach

06. Stadt-Apotheke, Teuschnitz

10. Neue Apotheke, Föritztal

Frankenwald-Apotheke, Küps

26. Neue Apotheke, Föritztal

 Frankenwald-Apotheke, Küps

27. Frankenwald-Apotheke, Tettau 

07. Markt-Apotheke, Ludwigsstadt

MÄRZ

01. Stausee-Apotheke, Nordhalben

 Süd-Stern-Apotheke, Kronach

02. Mühlen-Apotheke, Marktrodach

28. Markt-Apotheke Mitwitz

 Markt-Apotheke, Steinwiesen

04. Rennsteig-Apotheke, Steinbach/W.

08. Sonnen-Apotheke, Stockheim

13. Süd-Stern-Apotheke, Kronach

 Stausee-Apotheke, Nordhalben

14. Mühlen-Apotheke, Marktrodach

15. Loquitz-Apotheke, Probstzella 

12.   Markt-Apotheke, Mitwitz

 Markt-Apotheke, Steinwiesen

16. Rennsteig-Apotheke, Steinbach/W.

17. Stern-Apotheke, Kronach

18. Stadt-Apotheke, Teuschnitz

21. Markt-Apotheke, Pressig

23. Frankenwald-Apotheke, Tettau

25. Stausee-Apotheke, Nordhalben

 Süd-Stern-Apotheke, Kronach

27. Loquitz-Apotheke, Probstzella

28. Rennsteig-Apotheke, Steinbach/W.

29. Stern-Apotheke, Kronach

31. Markt-Apotheke, Ludwigsstadt

APRIL

01. Sonnen-Apotheke, Stockheim

04. Frankenwald-Apotheke, Tettau

05.  Markt-Apotheke, Mitwitz

 Markt-Apotheke, Steinwiesen

03. Neue Apotheke, Föritztal

 Frankenwald-Apotheke, Küps

06. Süd-Stern-Apotheke, Kronach

 Stausee-Apotheke, Nordhalben

07. Mühlen-Apotheke, Marktrodach

08. Loquitz-Apotheke, Probstzella 

09. Rennsteig-Apotheke, Steinbach/W.

02. Markt-Apotheke, Pressig

10. Stern-Apotheke, Kronach

14. Markt-Apotheke, Pressig

15. Neue Apotheke, Föritztal

 Frankenwald-Apotheke, Küps

19. Mühlen-Apotheke, Marktrodach

12. Markt-Apotheke, Ludwigsstadt

13. Sonnen-Apotheke, Stockheim

16. Frankenwald-Apotheke, Tettau

17. Markt-Apotheke, Mitwitz

 Markt-Apotheke, Steinwiesen

21. Rennsteig-Apotheke, Steinbach/W.

11. Stadt-Apotheke, Teuschnitz

18. Stausee-Apotheke, Nordhalben

 Süd-Stern-Apotheke, Kronach

20. Loquitz-Apotheke, Probstzella

1 Schlüssel mit Anhänger, 2 Schlüssel am Ring mit kl. Stofftier, 1 Stockschirm, 1 Brille mit Etui, 1 Handy (unvollständig),

1 Paar Kinderschuhe (rosa), 2 Schlüssel am Karabinerhaken, 1 Handy, 1 Kleidersack weiß, 1 Schlafsack schwarz,

1 elektr. Heizdecke grau, 1 roter Fingerhandschuh, 1 Kinderwagen, 1 Paar Handschuhe

Fundsachen
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für jeden weiteren Hund 60,00 Euro 

jährlich

Ludwigsstadt, 24.02.2021

Die Hundesteuer beträgt

für den ersten Hund  40,00 Euro 

jährlich

Hundesteuer für das Jahr 2021

gez. Timo Ehrhardt, Erster Bürgermeister

Gemäß der Hundesteuersatzung der 

Stadt Ludwigsstadt vom 14.12.2006, ist 

das Halten eines über vier Monate alten 

Hundes steuerpflichtig.

Noch nicht gemeldete Hunde bitte um-

gehend in der Stadtkasse, Zimmer-Nr. 201 

anmelden.

◊ ◊ ◊

Der Steuersatz hat sich gegenüber dem 

Vorjahr nicht geändert. Aus diesem 

Grunde werden für das Jahr 2021 keine 

Steuerbescheide erstellt.

Die zu zahlende Hundesteuer ist am 

01.04.2021 zur Zahlung fällig. Wurde eine 

SEPA-Einzugsermächtigung ertei lt , 

werden die fälligen Steuern abgebucht.

Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt

(§ 6 Hundesteuersatzung) für

1. Hunde, die in Einöden oder Weilern 

gehalten werden.

3. Zuchthunde (§ 7 Hundesteuer-

satzung).

Anstelle der Bescheide erfolgt die Fest-

setzung der Hundesteuer durch diese 

öffentliche Bekanntmachung. 

2. Jagdhunde.

Die letzte Hundemarke hat weiterhin 

Gültigkeit. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Datenschutz:

b) aus der Beteiligung nach § 4 Abs. 2

 BauGB:

Ÿ Stellungnahme des Landratsamtes 

Kronach (04.12.2020):

- SG Naturschutzrecht: Bezüglich  

Biotopverlust durch Eingriff und 

Ausgleichsmaßnahme

- SG Wasserrecht: Bezüglich des 

Abfangens von Oberflächenwässer 

der Erschließungsstraße vor der 

Kreisstraße

Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 

Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 

BauGB und dem BayDSG. Sofern Stellung-

nahme ohne Absenderangaben abge-

geben werden, ergeht keine Mitteilung 

über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 

Informationen können dem Formblatt 

„Datenschutzrechtliche Informations-

pflichten im Bauleitplanverfahren“ 

entnommen werden, das ebenfalls 

öffentlich ausliegt.

Für die Freiwilligen Feuerwehren wird im 

Jahr 2021 ein Budget in Höhe von rd. 

24.000 € für Beschaffungen bereitgestellt. 

Hinzu kommt die Ersatzbeschaffung des 

Mannschaftstransportwagens der FFW 

Ebersdorf mit Kosten in Höhe von voraus-

sichtlich 60.000 €. Für die FFW Lauenstein 

wird für das Jahr 2022 die Beschaffung 

eines Löschfahrzeuges LF 10 EC-Line als 

Ersatz für das LF 8/6 eingeplant. Die 

Kosten belaufen sich auf rd. 300.000 €. 

Der Freistaat Bayern unterstützt die 

Beschaffung durch einen Zuschuss in 

Höhe von 73.500 €.

Auch für den Bauhof Ludwigsstadt steht 

die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 

an. Im Gremium wurde das Fahrzeugkon-

zept diskutiert. Für den Unimog (Baujahr 

2004) wird als Ersatz nun ein Unimog-

Geräteträger oder die Beschaffung eines 

Kommunaltraktors geprüft. Der 7,5-

Tonnen-Lkw soll durch einen 15-Tonnen-

Gegen diese Steuerfestsetzung kann 

innerhalb einer Frist von einem Monat, die 

mit dem Tag der wirksamen Bekannt-

machung zu laufen beginnt, entweder 

Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 

unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) 

werden.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-

schutzanträgen zum Verwaltungs-

gericht seit 01.07.2004 grundsätzlich 

ein Gebührenvorschuss zu 

entrichten.

Aus dem Rathaus

Der Stadtrat tagte

Aufgrund der Corona-Beschränkungen 

wurde im November/Dezember auf die 

Abhaltung einer Stadtratssitzung ver-

zichtet. Stattdessen fand eine Sitzung des 

Bau- und Hauptausschusses statt.

Dabei stellten Markus Rempfer und 

Manuel Wambach vom Betriebsführer 

Südwasser die aktuellen Maßnahmen im 

Bereich der Abwasserbeseitigung vor. Im 

Ablaufbereich des RÜB Ebersdorf soll 

Verstopfungen durch Einbau eines zusätz-

lichen Schachtes vorgebeugt werden. Die 

Kosten belaufen sich auf ca. 10.000 €. Für 

die Geruchsbelästigung im Bereich der 

Schule Ludwigsstadt, verursacht durch die 

Einleitungen aus der Druckleitung Lauen-

hain, soll ein Lösungskonzept erarbeitet 

werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 

Niederschrift einzulegen bei der Stadt 

Ludwigsstadt, Lauensteiner Straße 1, 

96337 Ludwigsstadt. Sollte über den 

Widerspruch ohne zureichenden Grund in 

angemessener Frist sachlich nicht ent-

schieden werden, so kann Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bay-

reuth, Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, 

schriftlich oder zur Niederschrift des 

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

dieses Gerichts erhoben werden. Die 

Klage kann nicht vor Ablauf von drei 

Monaten seit der Einlegung des Wider-

spruchs erhoben werden, außer wenn 

wegen besonderer Umstände des Falles 

eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 

muss den Kläger, den Beklagten Stadt 

Ludwigsstadt und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen und soll 

einen bestimmten Antrag enthalten. Die 

zur Begründung dienenden Tatsachen 

und Beweismittel sollen angegeben, der 

angefochtene Bescheid soll in Urschrift 

oder in Abschrift beigefügt werden. Der 

Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-

schriften für die übrigen Beteiligten bei-

gefügt werden.

Die Klage ist bei dem Bayerischen Ver-

waltungsgericht in Bayreuth, Friedrich-

straße 16, 95444 Bayreuth, schriftlich oder 

zur Niederschrift des Urkundsbeamten 

der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu 

erheben. Die Klage muss den Kläger, den 

Beklagten Stadt Ludwigsstadt und den 

Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-

nen und soll einen bestimmten Antrag 

enthalten. Die zur Begründung dienenden 

Tatsachen und Beweismittel sollen ange-

geben, der angefochtene Bescheid soll in 

Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 

sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-

ten beigefügt werden.

- Die Widerspruchseinlegung und 

Klageerhebung in elektronischer 

Form (z.B. durch E-Mail) ist 

unzulässig.
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Verfahrensmechaniker Glastechnik (m/w/d)

Elektroniker Betriebstechnik (m/w/d)

Industriemechaniker Instandhaltung (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker Drehtechnik (m/w/d)

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Berufskraftfahrer (m/w/d)

Wiegand-Glas Unternehmensgruppe Standort Steinbach/Wald

Werkzeugbau Leiss GmbH

Ausbildungsplätze

Bauunternehmung Eichhorn GmbH & Co. KG 

Richard Eichhorn, Lauensteiner Straße 55, Ludwigsstadt

Maurer / Zimmerer

Tel. 09263 9933-0,  mail@bauunternehmung-eichhorn.de

____________________

Elektroniker f. Geräte u. Systeme (m/w/d)

Industrieelektriker f. Geräte u. Systeme (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Produktionstechnologe (m/w/d)

Dagmar Hunger, Georgstraße 8, 07349 Lehesten 

Tel. 036653 40-199, dhunger@eu.sumida.com

2 Feinwerkmechaniker (m/w/d)

HR-Generalist (m/w/d)

Ingenieur für Automatisierungstechnik

Produktionscontroller (m/w/d)

Projektmanager Launch Sterilprodukte (m/w/d)

Teamleiter Qualitätssicherung

Reinraumproduktion (m/w/d)

IT System Support Engineer (m/w/d)

SUMIDA Lehesten GmbH

Monika Baumann, Fabrikweg 1, 96361 Steinbach/Wald

Tel. 09263 8751-72, m.baumann@stb.rauschert.de

____________________

Sabrina Schmidt, Tel. 09263 80-1179

Otto-Wiegand-Straße 9, Steinbach/Wald

bewerbung@wiegand-glas.de

SUMIDA Lehesten GmbH

____________________

1 Feinwerkmechaniker (m/w/d)

Antje Jacob-Baumann, Turmstraße 4a, Ludwigsstadt

____________________

Paul Rauschert Steinbach GmbH

Tel. 09263 9901-0, c.schellhorn@leiss-gmbh.de

Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und

Kautschuktechnik (m/w/d)

Zum 01.09.2021

Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)

Werkzeugbau Jacob-Baumann GmbH

Tel. 09263 942-433, Bewerbung.LS@wela-suppen.de

Stellenangebote

Dagmar Hunger, Georgstraße 8, 07349 Lehesten 

Heike Neubauer, Alte Poststraße 12-13, Ludwigsstadt

____________________

Tel. 036653 40-199, dhunger@eu.sumida.com

Yvonne Jahn, Tel. 09263 877-119, yvonne.jahn@wom.group 

Alte Poststraße 11, Ludwigsstadt

____________________

Wela-Trognitz Fritz Busch GmbH & Co. KG

Tel. 09263 9751840,

antje.jacob-baumann@jb-werkzeugbau.de

Mitarbeiter Fertigung (m/w/d)

Mitarbeiter Automatische Bestückung (m/w/d)

Mitarbeiter Vorrichtungsbau/Haustechnik (m/w/d)

Mitarbeiter Instandhaltung/Automatisierung (m/w/d)

C. Schellhorn, Uferstraße 1-2, Ludwigsstadt

W.O.M. World of Medicine GmbH

____________________

____________________

Maler-Putzer-Trockenbauer/in

Tel. 09263 205, cervelato@web.de

Malerfachbetrieb Hofmann GmbH

____________________

Günter Stüber, Marktplatz 13 Ludwigsstadt 

Maschineneinrichter (m/w/d)

Schichtleiter (m/w/d)

Produktionshelfer (m/w/d)

Abfüllhelfer (m/w/d)

Reinigungskraft auf geringfügiger Basis (m/w/d)

L.A. Schmitt GmbH

Martina Löffler, Lauensteiner Straße 62, Ludwigsstadt

Verkäuferin, Metzger bzw. Aushilfe (Teilzeit/Vollzeit)

Metzgerei Stüber

Christian Feuerpfeil, Lauensteiner Straße 51, Ludwigsstadt

Tel. 09263 436; f-h.gmbh@t-online.de 

____________________

Monika Baumann, Fabrikweg 1, 96361 Steinbach/Wald

Tel. 09263 8751-72, m.baumann@stb.rauschert.de

Zahnmedizinische Angestellte (Teil-/Vollzeit)

Sabine Sieber, Kronacher Straße 34, Ludwigsstadt

Dr. Daniel Pohl, Lindenstraße 6, Ludwigsstadt 

____________________

Zahnarztpraxis Dr. Pohl

____________________

Tel. 09263 1348 oder 0179 9045497

sabine.sieber@awo-omf.de

Tel. 09263 7577, zahnarztpraxis.pohl@gmail.com

Werker Kunststoffverarbeitung (m/w/d)

Projektleiter Kunststoffspritzguss (m/w/d)

Produktionsmitarbeiter in der Keramik-Presserei (m/w/d)

Paul Rauschert Steinbach GmbH

Tel. 09263 99990-10, info@schmitt-cosmetics.com

____________________

Freiwilligendienst (BFD)

Hauswirtschaftliche Hilfskraft (m/w/d) - Teilzeit

AWO Kindertagesstätte Ludwigsstadt
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Die Fa. Reuther-Spezialabbruch, Wallen-

fels wurde mit dem Abbruch des An-

wesens Orlamünder Straße 10 beauftragt. 

Die Arbeiten werden im Frühjahr 2021 

durchgeführt.

Anfang Februar fand die erste Stadtrats-

sitzung des Jahres 2021 zur Verringerung 

der Ansteckungsgefahr in der Hermann-

Söllner-Halle statt. Dabei wurde der 

Stadthaushalt für das Jahr 2021 einstim-

mig beschlossen. Die Planungen sehen 

Investitionen in Höhe von 6,6 Mio. € vor. 

Dennoch sinkt der Schuldenstand dank 

Struktur- und Konsolidierungshilfen plan-

mäßig bis zum Jahresende 2021 von 4,1 

auf 3,6 Mio. €. Aufgrund der Forderungen 

zur Gewährung von Struktur- und Kon-

solidierungshilfen des Freistaates muss 

im Jahr 2021 der Hebesatz für die Grund-

steuer A von 341 auf 352 % angepasst 

werden. Die Haushaltssatzung wird nun 

an das Landratsamt Kronach zur Geneh-

migung weitergeleitet.

Mit dem Verfahrensfortgang der Bauleit-

planungen PV-Anlage auf der Kläranlage 

Ludwigsstadt und Änderung Thünahof-

Ost bestand Einverständnis (siehe amt-

liche Bekanntmachungen).

Mit Freude wurde die Auswahl der 

Hermann-Söllner-Halle für die Förderung 

aus dem Investitionspakt für Sportstätten 

von Bund und Land zur Kenntnis genom-

men. Für die Sanierung mit Erweiterung 

der Sportanlage wird ein Zuschuss in 

Höhe von 1,699 Mio. € bereitgestellt. Der 

Fördersatz beträgt 90 %. Die Projekt-

planung und -umsetzung ist in enger Ab-

stimmung mit den Nutzern vorgesehen. 

Mit der baulichen Umsetzung ist in den 

Jahren 2022/2023 zu rechnen.

Im Bereich der Oberen Gärten in Lauen-

stein ist der Druckmindererschacht der 

Wasserversorgung sanierungsbedürftig. 

Der Maßnahme wurde bei voraussicht-

lichen Kosten in Höhe von 20.000 € 

grundlegend zugestimmt.

Dem Einbau von Ferienwohnungen und 

Besucherserviceeinrichtungen im ehe-

maligen Burghotel in der Burgstraße 3 in 

Lauenstein durch den Freistaat Bayern 

wurde das gemeindliche Einvernehmen 

erteilt. Der Befreiung von den Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes "Ebene" für die 

Aufstockung eines Ferienhauses in der 

Turmstraße 11 durch Eva-Rita Mayer 

wurde zugestimmt.

Die Stadt Ludwigsstadt beteiligt sich am 

Naturschutzprojekt Bärwurzwiesen 2021 - 

Auch für die Sport- und Kulturhalle 

Ebersdorf soll ein umfassendes Sanie-

rungskonzept erarbeitet werden, um 

Fördermittel einwerben zu können. Die 

bisher angedachten punktuellen Sanie-

rungen sollen solange zurückgestellt 

werden.

Das Ingenieur-Consult SRP, Kronach 

wurde mit den Ingenieurleistungen zur 

Errichtung eines Regenrückhaltebeckens 

im Kropfenbach in Lauenstein, sowie der 

Sicherung der Niederschlagswasser-Ein-

leitungsstellen in Steinbach an der Haide 

und Lauenhain beauftragt. Die bauliche 

Umsetzung ist im Jahr 2021 vorgesehen.

Lkw ersetzt werden. Zudem ist der Aus-

tausch des 30 Jahre alten Anbaumähge-

rätes vorgesehen. Im Haushalt 2020 bzw. 

2021 sind für die Erneuerung des Bauhof-

Fuhrparks rd. 370.000 € vorgesehen.

Mit der Gesamtinvestition in Höhe von 

950.000 € zeigte sich der Bau- und Haupt-

ausschuss einverstanden.

Nach Detailplanung zur Technischen 

Gebäudeausstattung für die General-

sanierung und Erweiterung des Kinder-

garten Lauenhain wurden die Kosten 

fortgeschrieben.

Auch im Jahr 2021 erhalten Eigentümer 

von Objekten in den Sanierungsgebieten 

Ludwigsstadt und Lauenstein Zuschüsse 

für Sanierungsmaßnahmen aus dem 

Kommunalen Förderprogramm. Mit den 

Jahresanträgen zur Städtebauförderung 

bestand Einverständnis im Gremium. Das 

Jahresbudget beläuft sich auf 100.000 € 

zzgl. 15.000 € für Sanierungsberatungen.

Ein herzliches Dankeschön

Ebersdorf, im Dezember 2020

95. Geburtstag

Irene Prieß

mit Glückwünschen und Geschenken
viel Freude bereitet haben.

sage ich allen, die mir an meinem

bezugsfertig ab 01. April 2021
 Kaltmiete: 652 € (zzgl. 20 € Garage)
 NK+HK: 180 €
 Kaution: 1.500 €

Nachmieter gesucht!

großzügige 7-Zimmer-Wohnung in Ludwigsstadt mit 163 m³ 
Wohnfläche auf zwei Etagen; mit Kellerraum, Garten und Garage

Infos: Hermann-Söllner-Stiftung, Manja Hünlein
Telefon: 09263 - 94925 oder manja.huenlein@ludwigsstadt.de

Ludwigsstadt am Brückengeländer

am Dienstag, 16.03., 30.03., 13.04. u Dienstag, 27.04.

3,70 €½ Hähnchen

Die Stadt Ludwigsstadt beabsichtigt den Verkauf des 
Waldgrundstücks Fl.Nr. 460, Gemarkung Lauenhain (nähe 
Selligholzweg). Das Grundstück ist 5 ha groß und mit Fichten 
bzw. Laubholz bestockt. Auf dem Grundstück befindet sich 
eine Löschwasserentnahmestelle, sowie teilweise öffentli-
che Wege, die im Verkaufsfall dinglich gesichert werden.

Bis 10. März 2021 können schriftliche Kaufangebote
an die Stadt Ludwigsstadt, Lauensteiner Straße 1,
96337 Ludwigsstadt unterbreitet werden.

Für Rückfragen steht Erster Bürgermeister Timo Ehrhardt 
(Tel. 09263/949-10, timo.ehrhardt@ludwigsstadt.de) gerne 
zur Verfügung.

Waldfläche zu verkaufen
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Verfahrensmechaniker Glastechnik (m/w/d)

Elektroniker Betriebstechnik (m/w/d)

Industriemechaniker Instandhaltung (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker Drehtechnik (m/w/d)

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Berufskraftfahrer (m/w/d)

Wiegand-Glas Unternehmensgruppe Standort Steinbach/Wald

Werkzeugbau Leiss GmbH

Ausbildungsplätze

Bauunternehmung Eichhorn GmbH & Co. KG 

Richard Eichhorn, Lauensteiner Straße 55, Ludwigsstadt

Maurer / Zimmerer

Tel. 09263 9933-0,  mail@bauunternehmung-eichhorn.de

____________________

Elektroniker f. Geräte u. Systeme (m/w/d)

Industrieelektriker f. Geräte u. Systeme (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d)

Produktionstechnologe (m/w/d)

Dagmar Hunger, Georgstraße 8, 07349 Lehesten 

Tel. 036653 40-199, dhunger@eu.sumida.com

2 Feinwerkmechaniker (m/w/d)

HR-Generalist (m/w/d)

Ingenieur für Automatisierungstechnik

Produktionscontroller (m/w/d)

Projektmanager Launch Sterilprodukte (m/w/d)

Teamleiter Qualitätssicherung

Reinraumproduktion (m/w/d)

IT System Support Engineer (m/w/d)

SUMIDA Lehesten GmbH

Monika Baumann, Fabrikweg 1, 96361 Steinbach/Wald

Tel. 09263 8751-72, m.baumann@stb.rauschert.de

____________________

Sabrina Schmidt, Tel. 09263 80-1179

Otto-Wiegand-Straße 9, Steinbach/Wald

bewerbung@wiegand-glas.de

SUMIDA Lehesten GmbH

____________________

1 Feinwerkmechaniker (m/w/d)

Antje Jacob-Baumann, Turmstraße 4a, Ludwigsstadt

____________________

Paul Rauschert Steinbach GmbH

Tel. 09263 9901-0, c.schellhorn@leiss-gmbh.de

Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und

Kautschuktechnik (m/w/d)

Zum 01.09.2021

Fachkraft für Lebensmitteltechnik (m/w/d)

Werkzeugbau Jacob-Baumann GmbH

Tel. 09263 942-433, Bewerbung.LS@wela-suppen.de

Stellenangebote

Dagmar Hunger, Georgstraße 8, 07349 Lehesten 

Heike Neubauer, Alte Poststraße 12-13, Ludwigsstadt

____________________

Tel. 036653 40-199, dhunger@eu.sumida.com

Yvonne Jahn, Tel. 09263 877-119, yvonne.jahn@wom.group 

Alte Poststraße 11, Ludwigsstadt

____________________

Wela-Trognitz Fritz Busch GmbH & Co. KG

Tel. 09263 9751840,

antje.jacob-baumann@jb-werkzeugbau.de

Mitarbeiter Fertigung (m/w/d)

Mitarbeiter Automatische Bestückung (m/w/d)

Mitarbeiter Vorrichtungsbau/Haustechnik (m/w/d)

Mitarbeiter Instandhaltung/Automatisierung (m/w/d)

C. Schellhorn, Uferstraße 1-2, Ludwigsstadt

W.O.M. World of Medicine GmbH

____________________

____________________

Maler-Putzer-Trockenbauer/in

Tel. 09263 205, cervelato@web.de

Malerfachbetrieb Hofmann GmbH

____________________

Günter Stüber, Marktplatz 13 Ludwigsstadt 

Maschineneinrichter (m/w/d)

Schichtleiter (m/w/d)

Produktionshelfer (m/w/d)

Abfüllhelfer (m/w/d)

Reinigungskraft auf geringfügiger Basis (m/w/d)

L.A. Schmitt GmbH

Martina Löffler, Lauensteiner Straße 62, Ludwigsstadt

Verkäuferin, Metzger bzw. Aushilfe (Teilzeit/Vollzeit)

Metzgerei Stüber

Christian Feuerpfeil, Lauensteiner Straße 51, Ludwigsstadt

Tel. 09263 436; f-h.gmbh@t-online.de 

____________________

Monika Baumann, Fabrikweg 1, 96361 Steinbach/Wald

Tel. 09263 8751-72, m.baumann@stb.rauschert.de

Zahnmedizinische Angestellte (Teil-/Vollzeit)

Sabine Sieber, Kronacher Straße 34, Ludwigsstadt

Dr. Daniel Pohl, Lindenstraße 6, Ludwigsstadt 

____________________

Zahnarztpraxis Dr. Pohl

____________________

Tel. 09263 1348 oder 0179 9045497

sabine.sieber@awo-omf.de

Tel. 09263 7577, zahnarztpraxis.pohl@gmail.com

Werker Kunststoffverarbeitung (m/w/d)

Projektleiter Kunststoffspritzguss (m/w/d)

Produktionsmitarbeiter in der Keramik-Presserei (m/w/d)

Paul Rauschert Steinbach GmbH

Tel. 09263 99990-10, info@schmitt-cosmetics.com

____________________

Freiwilligendienst (BFD)

Hauswirtschaftliche Hilfskraft (m/w/d) - Teilzeit

AWO Kindertagesstätte Ludwigsstadt
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Die Fa. Reuther-Spezialabbruch, Wallen-

fels wurde mit dem Abbruch des An-

wesens Orlamünder Straße 10 beauftragt. 

Die Arbeiten werden im Frühjahr 2021 

durchgeführt.

Anfang Februar fand die erste Stadtrats-

sitzung des Jahres 2021 zur Verringerung 

der Ansteckungsgefahr in der Hermann-

Söllner-Halle statt. Dabei wurde der 

Stadthaushalt für das Jahr 2021 einstim-

mig beschlossen. Die Planungen sehen 

Investitionen in Höhe von 6,6 Mio. € vor. 

Dennoch sinkt der Schuldenstand dank 

Struktur- und Konsolidierungshilfen plan-

mäßig bis zum Jahresende 2021 von 4,1 

auf 3,6 Mio. €. Aufgrund der Forderungen 

zur Gewährung von Struktur- und Kon-

solidierungshilfen des Freistaates muss 

im Jahr 2021 der Hebesatz für die Grund-

steuer A von 341 auf 352 % angepasst 

werden. Die Haushaltssatzung wird nun 

an das Landratsamt Kronach zur Geneh-

migung weitergeleitet.

Mit dem Verfahrensfortgang der Bauleit-

planungen PV-Anlage auf der Kläranlage 

Ludwigsstadt und Änderung Thünahof-

Ost bestand Einverständnis (siehe amt-

liche Bekanntmachungen).

Mit Freude wurde die Auswahl der 

Hermann-Söllner-Halle für die Förderung 

aus dem Investitionspakt für Sportstätten 

von Bund und Land zur Kenntnis genom-

men. Für die Sanierung mit Erweiterung 

der Sportanlage wird ein Zuschuss in 

Höhe von 1,699 Mio. € bereitgestellt. Der 

Fördersatz beträgt 90 %. Die Projekt-

planung und -umsetzung ist in enger Ab-

stimmung mit den Nutzern vorgesehen. 

Mit der baulichen Umsetzung ist in den 

Jahren 2022/2023 zu rechnen.

Im Bereich der Oberen Gärten in Lauen-

stein ist der Druckmindererschacht der 

Wasserversorgung sanierungsbedürftig. 

Der Maßnahme wurde bei voraussicht-

lichen Kosten in Höhe von 20.000 € 

grundlegend zugestimmt.

Dem Einbau von Ferienwohnungen und 

Besucherserviceeinrichtungen im ehe-

maligen Burghotel in der Burgstraße 3 in 

Lauenstein durch den Freistaat Bayern 

wurde das gemeindliche Einvernehmen 

erteilt. Der Befreiung von den Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes "Ebene" für die 

Aufstockung eines Ferienhauses in der 

Turmstraße 11 durch Eva-Rita Mayer 

wurde zugestimmt.

Die Stadt Ludwigsstadt beteiligt sich am 

Naturschutzprojekt Bärwurzwiesen 2021 - 

Auch für die Sport- und Kulturhalle 

Ebersdorf soll ein umfassendes Sanie-

rungskonzept erarbeitet werden, um 

Fördermittel einwerben zu können. Die 

bisher angedachten punktuellen Sanie-

rungen sollen solange zurückgestellt 

werden.

Das Ingenieur-Consult SRP, Kronach 

wurde mit den Ingenieurleistungen zur 

Errichtung eines Regenrückhaltebeckens 

im Kropfenbach in Lauenstein, sowie der 

Sicherung der Niederschlagswasser-Ein-

leitungsstellen in Steinbach an der Haide 

und Lauenhain beauftragt. Die bauliche 

Umsetzung ist im Jahr 2021 vorgesehen.

Lkw ersetzt werden. Zudem ist der Aus-

tausch des 30 Jahre alten Anbaumähge-

rätes vorgesehen. Im Haushalt 2020 bzw. 

2021 sind für die Erneuerung des Bauhof-

Fuhrparks rd. 370.000 € vorgesehen.

Mit der Gesamtinvestition in Höhe von 

950.000 € zeigte sich der Bau- und Haupt-

ausschuss einverstanden.

Nach Detailplanung zur Technischen 

Gebäudeausstattung für die General-

sanierung und Erweiterung des Kinder-

garten Lauenhain wurden die Kosten 

fortgeschrieben.

Auch im Jahr 2021 erhalten Eigentümer 

von Objekten in den Sanierungsgebieten 

Ludwigsstadt und Lauenstein Zuschüsse 

für Sanierungsmaßnahmen aus dem 

Kommunalen Förderprogramm. Mit den 

Jahresanträgen zur Städtebauförderung 

bestand Einverständnis im Gremium. Das 

Jahresbudget beläuft sich auf 100.000 € 

zzgl. 15.000 € für Sanierungsberatungen.

Ein herzliches Dankeschön

Ebersdorf, im Dezember 2020

95. Geburtstag

Irene Prieß

mit Glückwünschen und Geschenken
viel Freude bereitet haben.

sage ich allen, die mir an meinem

bezugsfertig ab 01. April 2021
 Kaltmiete: 652 € (zzgl. 20 € Garage)
 NK+HK: 180 €
 Kaution: 1.500 €

Nachmieter gesucht!

großzügige 7-Zimmer-Wohnung in Ludwigsstadt mit 163 m³ 
Wohnfläche auf zwei Etagen; mit Kellerraum, Garten und Garage

Infos: Hermann-Söllner-Stiftung, Manja Hünlein
Telefon: 09263 - 94925 oder manja.huenlein@ludwigsstadt.de

Ludwigsstadt am Brückengeländer

am Dienstag, 16.03., 30.03., 13.04. u Dienstag, 27.04.

3,70 €½ Hähnchen

Die Stadt Ludwigsstadt beabsichtigt den Verkauf des 
Waldgrundstücks Fl.Nr. 460, Gemarkung Lauenhain (nähe 
Selligholzweg). Das Grundstück ist 5 ha groß und mit Fichten 
bzw. Laubholz bestockt. Auf dem Grundstück befindet sich 
eine Löschwasserentnahmestelle, sowie teilweise öffentli-
che Wege, die im Verkaufsfall dinglich gesichert werden.

Bis 10. März 2021 können schriftliche Kaufangebote
an die Stadt Ludwigsstadt, Lauensteiner Straße 1,
96337 Ludwigsstadt unterbreitet werden.

Für Rückfragen steht Erster Bürgermeister Timo Ehrhardt 
(Tel. 09263/949-10, timo.ehrhardt@ludwigsstadt.de) gerne 
zur Verfügung.

Waldfläche zu verkaufen



Problemmüllsammlungen

für Private Haushalte und Gewerbe-

treibende

In Ludwigsstadt findet die kostenlose 

Sammlung am Dienstag, den 30. März 

2021 von 15:00 bis 17:00 Uhr auf dem 

Parkplatz am Schützenhaus statt.

Für Sanierungsmaßnahmen im Bereich 

der Abwasserbeseitigung erhält die

Stadt Ludwigsstadt Zuwendungen nach 

RZWas2018. Bei Gesamtkosten in Höhe 

von 700.000 € wird ein Zuschuss in Höhe 

von 380.000 € gewährt.

Gewerbetreibende können den Problem-

müll am Dienstag, den 27. April 2021 

von 09:00 bis 15:00 Uhr am Kreisbauhof 

in Birkach gebührenpflichtig abgeben.

Ansprechpartner im Landratsamt ist 

Thomas Mattes unter 09261 678-336,

E-mail: abfallwirtschaft@lra-kc.bayern.de.

2024. Das Projekt der Ökologischen 

Bildungsstätte Mitwitz zielt auf den Erhalt 

der Kulturlandschaft ab und wirkt der 

Verbuschung der offenen Landschaft 

aktiv dagegen. Die jährlichen Kosten 

belaufen sich auf rd. 1.400 €.

Mit dem Bauvorhaben von Markus Dietz 

zur Errichtung einer Unterstellhalle an der 

Turmstraße bestand Einverständnis. Für 

die Errichtung einer Gartenhütte an der 

Thünahofer Straße durch Michael Jas-

mund wurde einer Befreiung von den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Thünahof-Ost zugestimmt.

◊ ◊ ◊

Die erforderlichen Genehmigungen zur 

Errichtung einer Stützmauer im Zuge der 

Dorferneuerung Ottendorf liegen vor.

Die Baumaßnahme kann im Frühjahr 

2021 starten.

Landratsamt Kronach;

Abfallwirtschaft informiert:

Das neue Semester beginnt mit Kursen 

und Veranstaltungen ab Montag, 12. April 

2021. Bitte informieren Sie sich über

die aktuellen Corona-Maßnahmen und 

Online-Angebote auf der Homepage 

www.vhs-kronach.de.Altglasiglu

Dies und Das

Programminformationen erhalten Sie ab 

Anfang März über das Gesamtprogramm 

und die Flyer mit den regionalen Über-

sichten, die in der Gemeindeverwaltung 

und bei Banken und Sparkassen aus-

l iegen,  sowie über die Homepage 

www.vhs-kronach.de. Sie können kosten-

los unter www.vhs-kronach.de/newsletter 

Frühjahr-/Sommerprogramm 

2021 der Volkshochschule

Die Abfallwirtschaft weist darauf hin, dass 

seit Herbst letzten Jahres ein weiterer 

Altglasiglusatz in Lauenstein aufgestellt 

wurde. Er befindet sich auf dem Groß-

parkplatz unterhalb der Burg hinter der 

Scheune. Bitte nutzen Sie dieses Angebot 

rege. Sie leisten damit einen wichtigen 

Beitrag zum Umweltschutz.

Fortsetzung von Seite 9
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19. Jahreshauptversammlung der 

Jagdgenossenschaft Stein-

bach/Haide auf dem Saal Sieber

um 20:00 Uhr

09. „Eine-Welt-Verkauf“ im Foyer des 

Rathauses von 14:00 bis 17:00 Uhr

29. Stadtratssitzung in der Hermann-

Söllner-Halle um 19:30 Uhr

25. Stadtratssitzung in der Hermann-

Söllner-Halle um 19:30 Uhr

Annahmeschluss

nächste Ausgabe:

Mittwoch, 7. April 202105. „Eine-Welt-Verkauf“ im Foyer des 

Rathauses von 14:00 bis 17:00 Uhr

April

12. Beratungstag Hörgeräte Luchs im 

Rathaus Ludwigsstadt, Zi.-Nr. 001 

von 10:00 bis 12:00 Uhr, vorherige 

Anmeldung erforderlich unter 

09282 984796

16. Beratungstag Hörgeräte Luchs im 

Rathaus Ludwigsstadt, Zi.-Nr. 001 

von 10:00 bis 12:00 Uhr, vorherige 

Anmeldung erforderlich unter 

09282 984796

LU 201 Fit durch Sport im Alter

Ramona Unbehaun, Beginn Donnerstag, 

25.02.2021, 5 Vorm., 10:00-11:00 Uhr, 

Grundschule, Gebühr EUR 20,-

LU 205 Windspiele

Ursula Schirmer, Beginn Mittwoch, 

23.06.2021, 1 Abend, 17:00-19:00 Uhr, 

Grundschule, vhs-Raum, Gebühr EUR 8,- 

zzgl. EUR 8,00 Materialkosten, vor Ort zu 

zahlen

LU 204 Rücken fit

Margitta Eichhorn-Wick, Beginn Montag, 

19.04.2021, 10 Abende, 18:15-19:15 Uhr, 

Schulturnhalle, Gebühr EUR 50,-

LU 202 Pilates

Ramona Unbehaun, Beginn Donnerstag, 

25.02.2021, 5 Abende, 18:45-19:45 Uhr, 

Schulturnhalle, Gebühr EUR 20,-

Anmeldungen bitte bei der vhs Kreis 

Kronach, Kulmbacher Straße 1, 96317 

Kronach; Tel. 09261/6060-0 oder unter 

www.vhs-kronach.de. Kurse: Nur mit 

Anmeldung und Lastschrifteinzug!

LU 206 Dekobäume als Geschenkidee 

Ursula Schirmer, Beginn Mittwoch, 

14.07.2021, 1 Abend, 17:00-19:00 Uhr, 

Grundschule, vhs-Raum, Gebühr EUR 8,- 

zzgl. EUR 8,00 Materialkosten, vor Ort zu 

zahlen

LU 203 Bauch-Beine-Po

Natalie Löffler, Beginn Montag, 

12.04.2021, 6 Abende, 19:30-20:30 Uhr, 

Schulturnhalle, Gebühr EUR 24,-

den Newsletter abonnieren.

LU 700 Schilder-Werkstatt: Tür-, Namens- 

oder Geburtstagsschild

Ursula Schirmer, Beginn Freitag, 

14.05.2021, 1 Abend, 17:00-19:00 Uhr, 

Grundschule, vhs-Raum, Gebühr EUR 8,- 

zzgl. EUR 8,00 Materialkosten, vor Ort zu 

zahlen

Veranstaltungen

Großgemeinde Ludwigsstadt

März

LU 200 Hatha-Yoga

Viola Timpl, Beginn Mittwoch, 

24.02.2021, 5 Abende, 19:30-21:00 Uhr 

Schulturnhalle, Gebühr EUR 34,-

©Landratsamt Kronach

Lesen Sie weiter auf Seite 12

Werner Brummer

Besonderer Dank gilt der Diakonie Ludwigsstadt für die 
pflegenden Hände, der Praxis Schikora für die jahrelange 

Betreuung, der Feuerwehr und dem Frankenwaldverein für ihre 
Nachrufe sowie Pfarrerin Rebecca Pöhlmann für die Trauerfeier.

Danksagung

   Seine Kinder mit Familien

Wir danken von Herzen allen Verwandten, Nachbarn,
Freunden und Bekannten, die unseren lieben Vater

auf seinen letzten Weg begleitet haben und uns
mit Trost und lieben Worten zur Seite standen.

Es ist egal, zu welchem Zeitpunkt man einen Menschen

Wir danken von Herzen allen Verwandten, Freunden, 
Bekannten und Nachbarn, die Ihre Anteilnahme auf 
vielfältige Art und Weise zum Ausdruck brachten.

Ludwigsstadt, im Januar 2021      mit Familie
Katrin und Markus Klug

verliert, es ist immer zu früh und tut immer weh.

Unser besonderer Dank gilt Frau Pfarrerin Jessica Pöhlmann für 
ihre schöne Trauerrede, dem KfH-Nierenzentrum Kronach, der 
Diakoniestation Ludwigsstadt, dem Team des HvO Lauenstein
und dem Bestattungsinstitut Krässe.

Herzlichen Dank

Helmut Klug
*14.06.1952    † 17.01.2021

Auf allen Friedhöfen tätig!
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https://www.buergerserviceportal.de/bayern/ludwigsstadt

Bei direkter Nutzung klicken Sie einfach in der linken Navigationsleiste auf den 
jeweiligen Dienst, den Sie in Anspruch nehmen möchten.

Darüber hinaus können Sie im Bürgerservice-Portal auch ein Bürgerkonto 
einrichten. Dies können Sie entweder mit Ihrem neuen Personalausweis tun oder 
mit einem Benutzernamen und einem Passwort. Nach Einrichtung des 
Bürgerkontos werden die bei einer Nutzung notwendigen persönlichen Daten 
komfortabel aus Ihrem Bürgerkonto übernommen. Damit sparen Sie Zeit und 
erleichtern uns die Bearbeitung Ihres Antrags.

Im Rahmen des Bürgerservice-Portals haben Sie die Möglichkeit, Anträge an Ihre 
örtliche Verwaltung zu erfassen und direkt an das Bürgerbüro zur weiteren 
Bearbeitung weiterzuleiten.

Wenn Sie Fragen zur Benutzung des Bürgerservice-Portals haben oder Hilfe 
beim Ausfüllen der Formulare benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Bürgerbüro 
unter 09263 949-0 - wir helfen Ihnen gerne weiter.

Bürgerservice-Portal

Sollte Ihr persönliches Erscheinen aus Gründen der Identifikation oder zur 
Abgabe weiterer Unterlagen dennoch erforderlich sein, werden wir Sie im 
Rahmen der Erfassung Ihrer Anträge ausdrücklich darauf hinweisen.

Die unter Bürgerservice aufgeführten Dienste sind in unterschiedlicher Art und 
Weise nutzbar.

Formulardienst

Meldebescheinigung

Ausweis-Statusabfrage

Umzug innerhalb

Übermittlungssperren

Voranzeige einer Anmeldung

Abmeldung ins Ausland

Briefwahl-Antrag

Wohnungsgeberbestätigung

Bürgerauskunft

Geburtsurkunde

Lebenspartnerschaftsurkunde

Eheurkunde

Sterbeurkunde

Wasserzählerablesung

SEPA-Mandat

eSEPA-Mandat

Sicherer Dialog

Bescheid-Widerspruch

Bürgerservice

Stadt Ludwigsstadt

Nutzen Sie unsere Online-Dienste:


